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ganz katholiſchen andlung teilnähmen, und daß ETL feierlich da
proteſtieren müſſe. Erkannte 9˙v aber irgend einen einzelnen

als Nichtkatholiken, 1 mußte El, ohne jede Anſehen der Perſon
denſelben mit freundlichen orten abweiſen und eventuell ihn über⸗
gehen Widrigenfalls lud Julius die u Profanation des
Heiligſten, alſo chweren Sakrilegs, auf ſich Nach der obigen Dar
egung des 0  E Ulius ogar einen geheimen Wunſ e⸗
habt aben, wie durch eine fromme Liſt einer Anzahl Ander  S·  2
gläubiger zur Teilnahme einem, wie glaubt, reichen Gnaden⸗
mittel verhelfen. ſt das wirklich der Fall, dann kann 1 von
ſubjektiv ſchwerer doch ULr durch grobe Selbſttäuſchung ent
ſchuldigt ſein

Aug. LehmkuhlValkenburg an
II (Noch einmal: eber die amtli feſtgeſetzten Höchſt

—

—

preiſe.“) Dem unterzeichneten Referenten wurde von der Redaktion
folgendes reiben zugeſandt: „Der Im erſten Heft der Quartal—
chrift behandelte Kaſus hinterläßt m Leſer den Eindruck, daß jede
Ueberſchreitung der geſetzlichen Maximalpreiſe verwerflich und ſünd⸗
haft und der ſo Handelnde reſtitutionspflichtig ſei Hier ein anderer
Aſu Im rühjahr 1915 hatten wir Iin Oeſterreich Maximal⸗
preiſe für Getreide, aber nicht für Mehl die Mehlpreiſe
damals ſo hoch daß die Müller mit einem außergewöhnlich
Verdienſt arbeiteten. Außerdem hat ſelbſt der QA bei Requiſition
von Aſer für das ilitär eine Prämie von Kronen bei einem
Meterzentner über die Maximalpreiſe gezahlt, und die politiſchen
und Gerichtsbehörden haben durch ihre Handlungsweiſe in der Be⸗
völkerung die Meinung aufkommen aſſen daß die Maximalpreiſenicht 0 ſtreng verbindlich ſeien

Zu dieſer Zeit kommt ein Müller zum Dekonomen Titus und
bittet ihn flehentlich, ihm den Reſt von einigen Meterzentnern Weizen
5  U verkaufen; derL 30⁴ SuU Sponte, ohne jede Aufforderung
mehr als den Maximalpreis, und tu akzeptiert ihn tu denkt
überhaupt nicht daran, daß dadurch eine unde begehen könnte,
hat 10 ſel der Staat die Maximalpreiſe ſchon überſchritten. An
eine Verletzung des bonum COMmIUnEe aut auperulnn kann hier
gar N gedacht werden, denn die reiſe ſind infolge dieſes
Verkaufes nicht geſtiegen, ſondern der 45 hat auf einen Teil
ſeines überreichlichen Verdienſtes ganz freiwillig Gunſten des
Getreideproduzenten verzichtet. Und von einer Ungerechten Bereicherung
kann mn unſerem Falle keine ede ſein, denn der Dekonom Titus
var nicht der Eigentümer, ondern nur der Verwalter des Meier—rrreeeeernnrnrrrreterrererreeeer“ee.eeeeeee hofes Der Beichtvater hat dem Titus weder die Sündhaftigkeit
ſeiner Handlung vorgehalten, noch zur Reſtitution verpflichtet.“

Weil der Unterſchied zwiſchen dieſem und dem rüheren Kaſus
em weſentlicher iſt, deshalb muß auch die Löſung eine weſentlich



34

verſchiedene ſein. Im erſten Falle liegt Reſtitutionspflicht vor, Ni
ber Im zweiten; wie dies übrigens ohne weiteres aus meinen
früheren Ausführungen hervorgeht. ort El ES: „Freilich wird
zugegeben, daß dieſer geſetzliche Preis überſchritten werden darf,
wenn EL icher ungerecht iſt, wenn eine gegenteilige Gewohnheit ſich
eingebürgert hat mit ſtillſchweigender Einwilligung des Geſetzgebers,
wenn die Verkaufsware eine viel beſſere Qualität hat, als die 9
wöhnliche, für den geſetzlichen Preis vorgeſehene. Kurzum, der geſetz
liche Preis iſt eben eine poſitive Geſetzesverordnung, die der Epikie
und der Interpretation unterworfen iſt, Die jedes andere menſchliche
Geſetz.“ (S. 118.) Us dieſen orten geht klar hervor, daß nicht
„jede Ueberſchreitung der geſetzlichen Maximalpreiſe verwerflich und
ſündhaft, und der ſo Handelnde reſtitutionspflichtig ſei

7⁴ Es iſt
mir ſchwer verſtändlich, vie der gegenteilige Eindruck entſtehen
konnte In dem zweiten Kaſus ieg keine Reſtitutionspflicht
vor weir der Geſetzgeber ſtillſchweigend die Ueberſchreitung de.
Maximalpreiſes geſtattet. Wenn nämlich der aA Kronen
über den Maximalpreis für den Meterzentner 30 1 zeig CEL da
durch klar enug, Dte wenig ſtrikt ſeine Verordnungen auffaßt.
2 Weil der Müller freiwillig einen höheren Preis anbietet, und
dennoch hinreichend dem Getreide verdient, Ohne daß der Mehl⸗
preis für die Verbraucher ſteigt und das bonum Iüune aul

leide Der zuletzt angeführte Umſtand, daß Titus
bloß Verwalter und nicht Eigentümer des verkauften Getreides 9e
weſen, und Omi durch den höheren Preis nicht reicher geworden,
iſt freilich ohne Bedeutung für die Reſtitutionspflicht. Are  *2 der 2

haltene Preis wirklich ungerecht geweſen, ſo Reſtitution erfolgen
müſſen, und zwar zunächſt von dem, der dadurch Unberechtigten
Nutzen gezogen hat, und in deſſen Ermangelung von einen Mit
ſchuldigen.

Freiburg eiz Dr Prümmer P., Univ.⸗Prof.
III (Iſt das ſogenannte Modellſtehen erlaubt?) Kaju  8  8

und Kaja gehen täglich zur Malerakademie un D., um dort durch
Modellſtehen (auch Drorsus nudato corpore) ich Geld 3u verdienen.
Der Beichtvater macht ſie darauf aufmerkſam, daß dies nicht erlaubt
ſei, und zwingt ſie Uunter on verweigerter Abſolution, dieſes Gewerbe
dran geben. Hat der Beichtvater recht gehandelt?

Das Modellſtehen auch mit völlig entblößtem Körper) iſt jetzt
allgemein üblich in den Maler— und Bildhauerakademien, uin vielen
Kunſtgewerbeſchulen, überhaupt überall dort, woO das ſogenannte
Aktzeichnen geübt wird Bei dieſer Sachlage kann die katholiſche
Moral nicht ſtillſchweigend aAn dem Modellweſen vorübergehen; ſie
muß die rage beantworten ſt rlaubt, 3u tehen?
Recht auffällig iſt es, daß die alten Moraliſten ſich mit dieſer Frage
nicht beſchäftigt haben. Wenigſtens erinnere ich mich nicht, 1e n


